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Umweltkommission

Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 19. Januar 2026

2026/1 8.02.02 Planungen und Konzepte
Massnahmenplan Umwelt und Energie: Genehmigung

Beschluss Umweltkommission
1. Dem Stadtrat wird beantragt:
1.1. Der Massnahmenplan Umwelt und Energie der Stadt Wetzikon wird genehmigt.

1.2. Der Stadtrat ist zustandig fiir die Projektsteuerung des Massnahmenplans Umwelt und Ener-
gie.

1.3. Die betroffenen Abteilungen und stadtischen Betriebe werden beauftragt, die Umsetzung der
Massnahmen in die Wege zu leiten, die notigen Mittel in die jeweiligen Budgets einzustellen
und allfallige zusatzliche personellen Ressourcen zu beantragen. Die Abteilung Umwelt koor-
diniert die Umsetzung der Massnahmen und steht fir die fachliche Beratung der stadtischen
Stellen zur Verfligung.

1.4. Die Abteilung Umwelt wird beauftragt, jahrlich einen Reportingbericht zuhanden des Stadtrats
zu erstellen. Die Abteilung Umwelt holt die dafiir nétigen Informationen bei den zustdandigen
Abteilungen ab.

2. Offentlichkeit des Beschlusses:
— Der Beschluss ist nach Beschlussfassung durch den Stadtrat 6ffentlich.

3. Mitteilung durch Sekretariat an:
— Stadtrat (als Antrag)
— Stadtschreiberin
— Leiter Geschaftsbereich Bau, Planung + Umwelt
— Leiter Geschaftsbereich Finanzen + Immobilien
— Leiter Geschaftsbereich Sicherheit, Sport + Kultur
— Leiterin Geschaftsbereich Bildung
— Leiterin Geschaftsbereich Gesellschaft + Soziales
— Leiter Geschéaftsbereich Stadtwerke
— Leiterin Geschaftsbereich Prasidiales, Personal + Informatik
— Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

Am 14. Marz 2022 bzw. 29. Januar 2024 wurden die energie- und umweltpolitischen Ziele 2030/2050
durch das Parlament festgesetzt. Damit verfligt die Stadt Wetzikon lber einen Zielkatalog, der die we-
sentlichen Handlungsfelder mit kommunaler Handlungskompetenz beinhaltet.

Die umwelt- und energiepolitischen Ziele konkretisieren die Vision 2040 des Stadtrats in den Hand-
lungsfeldern "Klimaneutrale Stadt", wirken aber auch in den Handlungsfeldern "Mobilitat", "Wohn-
raum und Arbeitsplatz" und "Gesundes, qualitatives Wachstum". Zudem statten sie auch Zielsetzungen
des Griinraumkonzepts mit konkreten Zeithorizonten und quantitativen Werten aus.
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Um sicherzustellen, dass die betroffenen stadtischen Akteure zielgerichtet und koordiniert handeln,
setzt der Stadtrat die umwelt- und energiepolitischen Ziele mit einem Massnahmenplan um. Die Abtei-
lung Umwelt wurde beauftragt, mit den betroffenen Ressorts und Verwaltungsabteilungen den Mass-
nahmenplan Umwelt + Energie zu erarbeiten und auf Antrag der Umweltkommission dem Stadtrat zum
Beschluss vorzulegen.

Die Abteilung Umwelt hat die Massnahmen in enger Zusammenarbeit mit den Abteilungen (Work-
shops, bilaterale Gesprache, Vernehmlassung) sowie mit der Umweltkommission und dem Stadtrat er-
arbeitet. Die Auswahl der Massnahmen richtete sich gemass Parlamentsbeschluss vom 29. Januar 2024
nach den Kriterien Effektivitat, Kosteneffizienz und Realisierbarkeit.

Der Massnahmenplan Umwelt und Energie
Grundsdétze
Im Hinblick auf die Massnahmenumsetzungen gelten folgende vier Grundsatze:

1. Eigenverantwortung der Abteilungen: Die Abteilungen setzen die umwelt- und energiepolitischen
Ziele selbstandig und eigenverantwortlich um. Die Abteilung Umwelt unterstiitzt und berat sie da-
bei.

2. Koordination: Umwelt- und energierelevante Themen werden unter den Abteilungen in regelmas-
sigen Abstanden abgestimmt und koordiniert. Die Koordination erfolgt zwischen den zustandigen
Personen laufend und bilateral, bei Bedarf kénnen die Abteilungen Koordinationssitzungen einbe-
rufen.

3. Kooperationen: Auch lGibergeordnete Stellen von Bund und Kanton bearbeiten umwelt- und ener-
gierelevante Themen. Alle Abteilungen nutzen mdglichen Synergien durch Angebote dieser Stellen
(z.B. Erfahrungsaustausch). Die Abteilung Umwelt unterstiitzt und berét sie dabei.

4. Vorbildfunktion der Stadt: Die Stadt verhilt sich vorbildlich bei ihren Tatigkeiten in allen Hand-
lungsfeldern. Das Parlament hat die Vorbildfunktion als Gbergeordnetes Ziel festgelegt.

Ubersicht Massnahmen

Der Massnahmenplan Umwelt und Energie umfasst 32 Massnahmen, welche sich auf die 12 Hand-
lungsfelder bzw. deren Ziele verteilen. Der Massnahmenplan umfasst 19 bestehende Projekte (blau
markiert) und Vorhaben, die in Umsetzung oder in Arbeit sind. 13 Massnahmen kommen neu dazu
(grin markiert). Die vollstandige Massnahmeniibersicht und die detaillierten Massnahmenblatter be-
finden sich in den Akten.

Tabelle 1: Ubersicht zum Massnahmenplan Umwelt und Energie der Stadt Wetzikon.

Handlungsfeld | Nr. Massnahme Status
Energie 1.0.1 | Wirkungsvolle und koordinierte Energieberatung bestehend

1.0.2 Energieeffizienz, lokale erneuerbare Energien: Angebote Stadtwerke neu

1.1.1 | Sanierungspflicht Elektroheizungen: Information und Beratung neu

1.2.1 PV-Anlagen: Masterplan fiir stadtische Liegenschaften und Betriebe neu
Gebaude 2.0.1 Gebadudesanierung: Schwerpunkt Kommunikation und Beratung neu

2.0.2 Graue Energie: Beriicksichtigung im Hoch- und Tiefbau neu

2.1.1 Gasnetzstrategie: Erarbeitung und Umsetzung bestehend

2.1.2 | Erhohte energetische Anforderungen in der BZO: Prufung/Integration neu

2.1.3 Bau stadtischer Liegenschaften: Abstimmung mit Energiezielen neu

2.1.4 | Betrieb stadtischer Liegenschaften: Energetische Optimierung bestehend
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Industrie 3.1 Grundversorgungsmix Stadtwerke: Attraktives Angebot bestehend
Rohstoffe und | 4.2.1 | Bau stadtischer Liegenschaften: Verwendung von Holz bestehend
Abfall
4.3.1 | Neuer Recyclinghof: Ausweitung des Entsorgungsangebots bestehend
Verkehr 5.1.1 Ladestationen: Abklarung Bedarf/Nutzen, allenfalls Umsetzung neu
5.2.1 | Massnahmen aus dem Gesamtverkehrskonzept: Umsetzung neu
Larm 6.1.1 Bachtel- und Spitalstrasse: Umsetzung Larmschutz bestehend
6.2.1 Quartiersammelstellen: Umriistung auf Unterflurcontainer bestehend
Luft 7.1.1 | ARA Flos: Treibhausgasanalyse und Reduktionsmassnahmen neu
Licht 8.1.1 Offentliche Leuchten: Umriistung auf smarte Leuchten bestehend
8.1.2 Begrenzung Lichtemissionen im Vollzug und bei stadtischen Projekten bestehend
Wasser 9.1.1 Kommunale Fliessgewiasser: Okologische Aufwertung bestehend
9.2.1 Genereller Entwasserungsplan GEP: Uberarbeitung bestehend
9.2.2 | Steuerung Regenwasserentlastungen und Einlaufe in die ARA neu
Boden 10.1.1 | Entsiegelung 6ffentlicher Flachen neu
10.1.2 | Versiegelung/Retention bei Bauprojekten: Vorgaben und Anreize neu
Biodiversitat 11.1.1 | Vernetzungskorridore: Sicherung und naturnahe Gestaltung/Pflege bestehend
11.2.1 | Landwirtschaftliche Flachen: Unterstiitzung 6kologische Aufwertung bestehend
11.3.1 | Wertvolle Bdume im Wald: Vertragliche Sicherung bestehend
11.4.1 | Waldbewirtschaftung: Erhohung der Vielfalt von standortgerechten | bestehend
Baumarten
Landschaft 12.1.1 | Baumbestand privater Liegenschaften: Erhalt und Férderung durchpla- | bestehend
und Siedlung nerische Vorgaben und Anreize
12.1.2 | Offentlicher Baumbestand: Schutz und fachgerechte Pflege bestehend
12.2.1 | Baumpflanzungen im Siedlungsgebiet und in der Landschaft bestehend

Im Weiteren gibt es Massnahmen mit wichtigen Beitrdgen an die Umwelt- und Energieziele, welche be-
reits an anderer Stelle festgelegt wurden. Fir diese gibt es keine Massnahmenblatter im Massnahmen-
plan:

- Seit 1. April 2025 sind die Beschaffungsrichtlinien in Kraft, welche auch nachhaltige Aspekte be-
inhalten. Der Geschaftsbereich Prasidiales, Personal und Informatik ist zustandig fir das Be-
schaffungswesen.

- Seit 1. Januar 2024 ist das Reglement betreffend Férderung der Energieeffizienz von Gebauden
in der Stadt Wetzikon in Kraft. Die Abteilung Umwelt ist zustandig fiir die Energieférderung.

- Am 30. November 2023 wurde die Fernwarme Wetzikon AG gegriindet (zu 60 % im Besitz der
Stadt Wetzikon und zu 40 % im Besitz der Energie 360°), welche fiir die Fernwarmeversorgung
(aus KEZO und ARA Flos) zustandig ist und das Fernwarmeprojekt realisiert.

Abschatzung der Bruttokosten und des Personalaufwandes bis 2030

Fiir die Abschatzung des durch den Massnahmenplan ausgelosten Aufwands sind folgende Kosten be-

ricksichtigt worden:

— Kosten, die durch die Verstarkung von bestehenden Massnahmen entstehen (z. B. Massnahme
12.2.1 Baumpflanzungen)

— Kosten fiir die Umsetzung von zuséatzlichen, neuen Massnahmen (z. B. Massnahme 1.1.1 Beratungs-
angebot Umristung Elektroheizungen)

Grossprojekte wie der Recyclinghof oder Strassenlarmsanierungsmassnahmen wurden durch den
Stadtrat bereits bewilligt. lhre Kosten werden nicht durch den Massnahmenplan ausgel6st, weshalb
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diese hier nicht aufgefiihrt werden. Dasselbe gilt fir die Umsetzung von Massnahmen aus dem Ge-
samtverkehrskonzept.

Die Kostenschatzungen in der Tabelle 2 wurden in enger Absprache mit den betroffenen Abteilungen
ermittelt. Sie stellen Gréssenordnungen dar und beziehen sich auf den Zeitraum bis 2030. Bei ver-
schiedenen Massnahmen ist ein schrittweises Vorgehen geplant, weshalb die kiinftigen Kosten (ab
2031) zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden kénnen.

Fiir einige Massnahmen kénnen beim Kanton oder Bund Finanzbeitrage beantragt werden. In der Ta-
belle wird auf diese "nicht bezifferbaren Mehr- oder Minderkosten" hingewiesen.

Tabelle 2: Bruttokosten-Abschdtzung fiir die Verstdrkung von bestehenden oder die Umsetzung von
neuen Massnahmen bis 2030

Handlungs- Geschdtzte  Brutto- | Wichtigste Ausléser fiir die Kosten und moégliche Mehr- oder Minderkos-
feld kosten bis 2030 ten
in Fr. +: nicht bezifferbare Mehrkosten
-: nicht bezifferbare Minderkosten
einmalig | jahrlich einmalig jahrlich
1 Energie 70'000 | 5'000 Windkraftmessungen, Bericht Information und Beratung Elektro-
Masterplan PV-Anlagen heizungen
-: Kantons- bzw. Bundesbeitrdge -: Reduktion Stromkosten durch Ei-
Messungen genstromproduktion
+: allfélliger Bau PV-Anlagen
2 Gebaude 75'000 | 65'000 Grundlagen fiir Optimierung Kommunikation und Beratung Ge-
stadteigener Liegenschaften bdudesanierung fiir Private, Be-
(Graue Energie, Absenkpfad, Da- triebsoptimierungen stadteigene Lie-
tenmanagement) genschaften
+/-: allfdllige Anpassungen von -: Reduktion Energiekosten
Planungen und Bauprojekten
3 Industrie - - -
4 Rohstoffe -] - -
und Abfall
5 Verkehr 25'000 | - Situationsanalyse, Standort- Ladestationen: tiefe Betriebskosten (<
abklarungen Ladestationen 2% vom Anschaffungspreis)
+: allf. Bau von Ladestationen
-: Kantons- bzw. Bundesbeitrdge
6 Larm - -
7 Luft 400'000 | - Reduktionsmassnahmen Treib-
hausgase ARA
-: Kantons- bzw. Bundesbeitrdge
8 Licht 800'000 | - Umristung auf smarte Leuchten -: Reduktion Stromkosten
auf Schulanlagen, Sportanlagen
etc.
9 Wasser 500'000 | 45'000 Gewadsseraufwertungen Gewadsserpflege
Steuerung Regenwasserbecken Betrieb Entwasserungssystem und
und Einldufe ARA ARA
-: Kantons- bzw. Bundesbeitrdge -: Kantons- bzw. Bundesbeitrdge
10 Boden 600'000 | - Entsiegelungen
-: Kantons- bzw. Bundesbeitrdge
11 Biodiver- 5'000 | 37'000 Pflegeplanungen Okologische Aufwertung, Pflege
sitat -: Kantons- bzw. Bundesbeitrdge
12 Land- 440'000 | 160'000 Baumkataster, Pflanzungen, For- Schutz und Pflege von Baumen auf 6f-
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schaft und dermittel fentlichem Grund

Siedlung -: Kantons- bzw. Bundesbeitrdge -: Kantons- bzw. Bundesbeitrdge

Total 2'915'000 | 312'000 +: Realisierung von Folgepro- -: Reduktion Energieverbrauch
jekten -: Kantons- bzw. Bundesbeitrége
-: Kantons- bzw. Bundesbeitrd-
ge

Fir alle Massnahmen wurde der zusatzlich notwendige Personalaufwand abgeschatzt (siehe Tabelle 3).
Es handelt sich um grobe Schatzungen durch die betroffenen Abteilungen. Der tatsachliche Personal-
bedarf muss durch die Abteilungen unter Berlicksichtigung aller Faktoren ermittelt werden, wenn die
Umsetzung der Massnahmenplans beschlossen ist.

Tabelle 3: Gréssenordnung des zusétzlichen Personalbedarfs fiir die Umsetzung des Massnahmenplans
Umwelt und Energie

Abteilung Grossenordnung Stel- | Wichtigste Ausl6ser
lenaufwand
Umwelt 95% Gebaudesanierung, Windenergie, Graue Energie, Baum-

forderung, Entwasserung, Gewadsserrevitalisierung, Ko-
ordination, Kommunikation

Immobilien 90% Integration der Themen Energie und Umwelt
Unterhaltsdienst 35% Betreuung Recyclinghof, Baum- und Gewasserpflege
ARA 15% Treibhausgasreduktion, Regenwasserentlastung
Hochbau 10% Vollzug Entsiegelung, Retention, Baumschutz, Biodiversi-
tat
Tiefbau 10% Entsiegelung, Baumstandorte, Baumpflanzungen
Stadtplanung 5% Integration Vorgaben in Richt- und Nutzungsplanung
Total 260%

Sowohl die finanziellen Mittel wie auch zusétzliche Stellen missen durch die Abteilungen und die stad-
tischen Betreibe in die Finanzplanung beziehungsweise das Budget eingebracht und durch die zustan-
digen Gremien bewilligt werden.

Umsetzung und Controlling
Implementierung

Sobald der Massnahmenplan Umwelt und Energie durch den Stadtrat genehmigt ist, nimmt die Abtei-
lung Umwelt mit den betroffenen Abteilungen und stadtischen Betrieben Kontakt auf. Die Abteilungen
erstellen in dieser Phase eine Zeitplanung und legen wichtige Meilensteine fest. Sie richten das Vorge-
hen nach den Angaben in den Massnahmenblattern aus und konkretisieren es in Zusammenarbeit mit
den involvierten Abteilungen.

Wo zusatzliche finanzielle Mittel oder personelle Ressourcen noétig sind, liegt es in der Verantwortung
der Abteilungen, die finanziellen Mittel in den jahrlichen Budgets zu sichern und fiir die Finanzplanung
Projektblatter zu erstellen.

In mehreren Handlungsfeldern des Massnahmenplans stehen Férdermittel von Bund und Kantonen zur
Verfligung. Die Abteilungen prifen die Moglichkeit flir Beitragsgesuche und reichen diese bei den je-

weiligen kantonalen und eidgendssischen Stellen rechtzeitig ein.

Umsetzung
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Sind die notigen Ressourcen gesichert, werden die Massnahmen Schritt fir Schritt umgesetzt. Die Ab-
teilungen setzen diese unter Berlicksichtigung der eingangs erwdhnten vier Grundsatze um:

— Eigenverantwortliches Handeln der Abteilungen
— Koordination unter den Abteilungen
— Nutzung von Synergien durch Kooperation mit und Angebote von Bund, Kanton und Gemeinden
(Erfahrungsaustausch, Instrumente, Prozesse)
— Vorbildliches Handeln
Reporting

Die Abteilung Umwelt wird vom Stadtrat beauftragt, jahrlich per zweites Quartal einen Reportingbe-
richt zu erstellen, der den Umsetzungsstand der Massnahmen darstellt und periodisch und in Abhan-
gigkeit der verfligbaren Daten die Zielerreichung anhand der vorliegenden Indikatoren misst. Das vor-
gesehene Reporting-System besteht demnach aus zwei Saulen:

— Stand der Massnahmenumsetzungen: Jahrliche Berichterstattung mit Beurteilung des Mass-
nahmenfortschritts anhand eines einfachen Beurteilungssystems (z.B. Ampelsystem)

— Stand der Zielerreichung: Periodische Berichterstattung mit Beurteilung des Stands der Zieler-
reichung je nach Verflgbarkeit bzw. Aufwand fir die Ermittlung der Indikator-Daten

Die stadtischen Abteilungen und Betriebe stellen der Abteilung Umwelt die dafiir ndtigen Informatio-
nen zur Verfligung. Damit genug Vorlaufzeit zur Verfligung steht, stellt ihnen die Abteilung Umwelt
friihzeitig im 1. Quartal ein Formular zu, mit dessen Hilfe sie den Stand der Massnahmenumsetzung
bzw. die Indikatorendaten erfassen und melden kdénnen.

Steuerung

Als letztlich zustandiges Gremium steuert der Stadtrat die Umsetzung des Massnahmenplans Umwelt
und Energie, indem er das weitere Vorgehen anhand des jahrlichen Reportingberichts festlegt und die
Abteilungen, welche fiir die operative Umsetzung verantwortlich sind, unterstiitzt.

Per zweites Quartal 2031 erstellt die Abteilung Umwelt in Zusammenarbeit mit den stadtischen Abtei-
lungen und Betrieben einen Schlussbericht, der die Zielerreichung misst und neue Ziele fiir die kom-
menden Jahre vorschlagt (Zeithorizont 2040). Auf Basis des neuen Zielkatalogs kann der Stadtrat einen
neuen Massnahmenplan beschliessen.

Erwdgungen

Der Massnahmenplan Umwelt und Energie zeigt auf, wie die vom Parlament verabschiedeten umwelt-
und energiepolitischen Ziele 2030 der Stadt Wetzikon erreicht werden kénnen.

Die Umsetzung der geplanten Massnahmen obliegt den betroffenen Abteilungen. Der Stadtrat steuert
die Umsetzung des Massnahmenplans; die Abteilung Umwelt ist zustandig fiir die jahrliche Berichter-
stattung zuhanden des Stadtrates.

Von den 32 Massnahmen sind 19 bestehende Projekte und Vorhaben, die bereits in Umsetzung oder in
Vorbereitung sind. 13 Massnahmen kommen neu hinzu. Die Bruttokosten wurden in enger Zusammen-
arbeit mit den Abteilungen und stadtischen Betrieben ermittelt. Die einmaligen Kosten fiir die zusatzli-
chen Massnahmen belaufen sich jahrlich auf ungefahr 600'000 Franken. Dazu kommen jahrlich wieder-
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kehrende Ausgaben von etwa 300'000 Franken. Da in vielen Bereichen kantonale und eidgendssische
Forderprogramme bestehen, konnen die effektiven Kosten fiir die Stadt auch tiefer ausfallen.

Um die zusatzlichen Vorhaben umzusetzen, ist nach Einschatzung der betroffenen Abteilungen mit ei-
nem geschatzten zusatzlichen Personalaufwand von etwa 260 Stellenprozent zu rechnen. Dieser Per-
sonalaufwand fallt insbesondere bei den Abteilungen Umwelt und Immobilien an (je ca. 90 Prozent).
Auch beim Unterhaltsdienst ist mit einem substanziellen Zusatzaufwand zu rechnen (ca. 35%). Die Zu-
satzbelastung fiir die Abteilungen Tiefbau, Hochbau sowie die Stadtplanung und die ARA liegt jeweils
bei 5 bis 15 Prozent.

Der Massnahmenplan Umwelt und Energie zeigt in einer strukturierten und pragmatischen Art auf, wie
die Abteilungen und stddtischen Betriebe die ambitionierten Vorgaben des Parlamentes erreichen
kénnen. Die Massnahmen sind mit den Abteilungen intensiv diskutiert worden und sind breit abge-
stltzt. Die Massnahmen lassen sich mit einem verhéltnismassigen Aufwand umsetzen. Die Umwelt-
kommission empfiehlt deshalb dem Stadtrat, den Massnahmenplan Umwelt und Energie zu genehmi-
gen.

Fir richtigen Protokollauszug:

o=

Umweltkommission Wetzikon
Manuel Restle, Sekretar

Protokollauszug Umweltkommission Wetzikon, Sitzung vom 19. Januar 2026 Seite 7 von 7



	Ausgangslage
	Der Massnahmenplan Umwelt und Energie
	Grundsätze
	Übersicht Massnahmen

	Abschätzung der Bruttokosten und des Personalaufwandes bis 2030
	Umsetzung und Controlling
	Implementierung
	Umsetzung
	Steuerung

	Erwägungen

